
 

1 

 

Merkblatt GCPAS-Mitgliedsbeiträge – Stand 01.01.2008 
 
Der Verband steht allen natürlichen und juristischen Personen offen, die an den Belangen des 
Berufsstandes der Certified Public Accountants und Chartered Accountants und/oder an der 
Entwicklung der internationalen Rechnungslegung und Prüfung in Deutschland sowie dem U.S.-
Steuer- und Wirtschaftsrecht interessiert sind.  
 
Mitglied im Vorstand (Executive Committee) des Verbandes kann nur werden, wer die Prüfung 
zum Certified Public Accountant oder Chartered Accountant erfolgreich abgeschlossen hat. 
 
Die Finanzierung der GCPAS erfolgt ganz überwiegend durch die Mitgliedsbeiträge. 
 
Die GCPAS wurde im April 2000 gegründet und befindet sich seitdem auf Erfolgs- und 
Expansionskurs! Alle Mitglieder der GCPAS sind ein wesentlicher Schlüsselfaktor für die 
Erfolge der GCPAS in der Vergangenheit und insbesondere in der Zukunft. 
 

Kommunikation mit den GCPAS-Mitgliedern 
 
Zur Vermeidung unnötiger Verwaltungskosten erfolgt die Kommunikation mit den GCPAS-
Mitgliedern nahezu ausschließlich per E-Mail und über die GCPAS-Website www.GCPAS.org.  
 
Die Mitglieder sind dafür verantwortlich, die GCPAS per E-Mail an kontakt@gcpas.org über 
veränderte Mitgliederstammdaten zeitnah zu informieren. Dies gilt insbesondere für die aktuelle 
E-Mail-Adresse des Mitglieds. 
 
Wenn aufgrund fehlender oder fehlerhafter E-Mail-Adressen ein Mitglied die laufenden 
Informationen und Leistungen der GCPAS nicht erhält, entbindet dies nicht von der 
Verpflichtung zur Beitragszahlung. 
 

Höhe der Jahresmitgliedsbeiträge ab 01.01.2008 
- in der Fassung bis zur Einführung des Lastschriftverfahrens - 
 
Die 8. Jahresmitgliederversammlung der GCPAS hat am 22.09.2007 in München/Starnberg 
einstimmig die nachstehend aufgeführten Mitgliedsbeiträge festgesetzt. Über die 
Beschlussfassung wurden alle Mitglieder im Vorfeld per E-Mail informiert. Mitglieder, die an 
der Versammlung nicht teilnehmen konnten, hatten die Möglichkeit, Ihre Stimme im Vorfeld 
abzugeben. Die eingegangenen Stimmen abwesender Mitglieder wurden bei der 
Beschlussfassung berücksichtigt. Es sind weder NEIN-Stimmen noch Enthaltungen 
eingegangen. Alle zu diesem Punkt abstimmenden Mitglieder (anwesende und abwesende) 
haben mit JA gestimmt. Die folgenden Regelungen basieren somit auf dem breiten Konsens der 
Mitglieder der German CPA Society e.V. 
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EINZELMITGLIEDSCHAFT Jahresbeitrag 

in EUR 
Halb-Jahresbeitrag in EUR 

(bei Eintritt im 2. HJ) 
Grundbeitrag 80,00 40,00 
IFRS-InfoDienst netto 36,00 18,00 
IFRS-InfoDienst 19% USt 6,84 3,42 
IFRS-InfoDienst brutto 42,84 21,42 
Rundungsbetrag 2,16 1,08 
Gesamtmitgliedsbeitrag 125,00 62,50 
 
FIRMENMITGLIEDSCHAFT Jahresbeitrag 

in EUR 
Halb-Jahresbeitrag in EUR 

(bei Eintritt im 2. HJ) 
Grundbeitrag 250,00 125,00 
IFRS-InfoDienst netto 36,00 18,00 
IFRS-InfoDienst 19% USt 6,84 3,42 
IFRS-InfoDienst brutto 42,84 21,42 
Rundungsbetrag 2,16 1,08 
Gesamtmitgliedsbeitrag 295,00 147,50 
 
STUDENT-MEMBERSHIP Jahresbeitrag 

in EUR 
Halb-Jahresbeitrag in EUR 

(bei Eintritt im 2. HJ) 
Grundbeitrag (unverändert) 20,00 10,00 
IFRS-InfoDienst netto 36,00 18,00 
IFRS-InfoDienst 19% USt 6,84 3,42 
IFRS-InfoDienst brutto 42,84 21,42 
Rundungsbetrag 2,16 1,08 
Gesamtmitgliedsbeitrag 65,00 32,50 
 
• Die Mitgliedsbeiträge sind von allen Mitgliedern verpflichtend zu entrichten. Die 

Beitragserhöhung für Einzelmitglieder und Firmenmitglieder ist – insbesondere im Vergleich 
zu anderen Organisationen – sehr moderat. Der Grundbeitrag für Studenten wurde zudem 
nicht erhöht. 

• Eine Wahlmöglichkeit zum Bezug des IFRS-InfoDienst besteht nicht.  
• Die außergewöhnlich günstigen Konditionen für GCPAS-Mitglieder (20% des 

Normalpreises) für den Bezug des IFRS-InfoDienst konnten nur unter der Voraussetzung 
ausgehandelt werden, dass alle GCPAS-Mitglieder teilnehmen.  

• Die Kosten für den Bezug des IFRS-InfoDienst sind untrennbarer Bestandteil des 
Mitgliedsbeitrags. 

• Die GCPAS ist verpflichtet, die Kosten für den an die GCPAS-Mitglieder monatlich 
versendeten IFRS-InfoDienst monatlich an die Verlagsgruppe Handelsblatt in voller Höhe zu 
entrichten. Der Service des IFRS-InfoDienst erfolgt ausschließlich im Interesse der Mitglieder 
der GCPAS. Der GCPAS entstehen daraus keinerlei Vorteile, sondern lediglich erhöhter 
Verwaltungsausfwendungen. 

• Vor diesem Hintergrund ist die vollständige und fristgemäße Entrichtung der 
Mitgliedsbeiträge für die Finanzlage der GCPAS von größter Bedeutung.  
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• Für Mitglieder, die trotz Bezug des IFRS-InfoDienst den Beitrag nicht entrichten, muss die 

GCPAS in Vorleistung treten. Darüber hinaus entstehen für die Beitreibung der 
Mitgliedsbeiträge erhebliche – und vermeidbare – Verwaltungskosten.  

• Mitgliedern, die der GCPAS im Laufe des 1. Halbjahres beitreten, werden alle Ausgaben des 
IFRS-InfoDienst ab Januar des Kalenderjahres nachgesendet. 

• Mitgliedern, die der GCPAS im Laufe des 2. Halbjahres beitreten, werden alle Ausgaben des 
IFRS-InfoDienst ab Juli des Kalenderjahres nachgesendet. 

 
Wichtige Hinweise zur Zahlungsfrist: 
Alle Mitglieder, die zum 31.03.2008 Mitglied der German CPA Society e.V. sind, müssen den 
Gesamtjahresbeitrag bis spätestens 30.04.2008 einzahlen. Mitgliedern, die den Beitrag bis zum 
30.04.2008 nicht entrichtet haben, wird ab Mai 2008 den IFRS-InfoDienst nicht mehr per E-Mail 
zugesendet. Die verspätete Zahlung entbindet nicht von der Pflicht, den gesamten Jahresbeitrag 
zu entrichten. Nach Eingang der Zahlung erhält das betreffende Mitglied den IFRS-InfoDienst 
wieder monatlich per E-Mail – zwischenzeitlich wegen Zahlungsverzug nicht zugestellte IFRS-
InfoDienst-Ausgaben werden nachgesendet. Ein Zahlungsverzug ist für die GCPAS mit 
erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden. Wir bedanken uns vorab herzlich bei allen 
Mitgliedern für die pünktliche Zahlung des Gesamtjahresbeitrags. 
 

Höhe der Jahresmitgliedsbeiträge ab 01.01.2008 
- in der Fassung ab Einführung des Lastschriftverfahrens - 
 
Die 8. Jahresmitgliederversammlung der GCPAS hat am 22.09.2007 in München/Starnberg 
einstimmig beschlossen, das Lastschriftverfahren grundsätzlich verpflichtend einzuführen. 
Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, müssen zur Deckung der zusätzlichen 
– nicht unerheblichen – Verwaltungskosten einen Zusatzbeitrag entrichten.  
 
Der Vorstand der GCPAS hat mittlerweile die Voraussetzungen für das Lastschriftverfahren 
nach entsprechenden Verhandlungen mit der Hausbank geschaffen.  
• Eine Einführung mit Wirkung zum 01.01.2008 war jedoch zeitlich nicht mehr möglich.  
• Für die Mitgliedsbeiträge 2008 gilt deshalb grundsätzlich noch das oben genannte Verfahren 

ohne Lastschrifteinzug. 
• Wir werden die Mitglieder im Laufe des Jahres 2008 über die Modalitäten zum 

Lastschriftverfahren informieren und das entsprechende Formblatt zum Download im Internet 
bereit stellen und zusätzlich per E-Mail an die Mitglieder versenden. Dieses Formular ist bis 
spätestens 30.11.2008 zum Einzug der Mitgliedsbeiträge 2009 ab 01.01.2009 unterzeichnet 
schriftlich per Post an die GCPAS zu senden.  

• Für Mitglieder, die der GCPAS ab 01.07.2008 beitreten, wird das grundsätzlich 
verpflichtende Lastschriftverfahren bereits zum 01.07.2008 eingeführt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt werden alle Voraussetzungen geschaffen sein. 

 
Die Mitglieder entschieden selbst, ob Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, oder die 
erhöhten Kosten bei Nichtteilnahme entrichten wollen. Der GCPAS-Vorstand ersucht 
jedoch alle Mitglieder, am Lastschriftverfahren teilzunehmen 
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EINZELMITGLIEDSCHAFT Jahresbeitrag 

in EUR 
Halb-Jahresbeitrag in EUR 

(bei Eintritt im 2. HJ) 
Grundbeitrag 80,00 40,00 
IFRS-InfoDienst netto 36,00 18,00 
IFRS-InfoDienst 19% USt 6,84 3,42 
IFRS-InfoDienst brutto 42,84 21,42 
Rundungsbetrag 2,16 1,08 
Gesamtmitgliedsbeitrag bei 
Teilnahme am astschriftverfahren 

 
125,00 

 
62,50 

Zusatzkosten bei Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren 

 
20,00 

 
20,00 

Gesamtmitgliedsbeitrag bei 
Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren 

 
 

145,00 

 
 

82,50 
 

FIRMENMITGLIEDSCHAFT Jahresbeitrag 
in EUR 

Halb-Jahresbeitrag in EUR 
(bei Eintritt im 2. HJ) 

Grundbeitrag 250,00 125,00 
IFRS-InfoDienst netto 36,00 18,00 
IFRS-InfoDienst 19% USt 6,84 3,42 
IFRS-InfoDienst brutto 42,84 21,42 
Rundungsbetrag 2,16 1,08 
Gesamtmitgliedsbeitrag bei 
Teilnahme am Lastschriftverfahren 

 
295,00 

 
147,50 

Zusatzkosten bei Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren 

 
20,00 

 
20,00 

Gesamtmitgliedsbeitrag bei 
Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren 

 
 

315,00 

 
 

167,50 
 

STUDENT-MEMBERSHIP Jahresbeitrag 
in EUR 

Halb-Jahresbeitrag in EUR 
(bei Eintritt im 2. HJ) 

Grundbeitrag (unverändert) 20,00 10,00 
IFRS-InfoDienst netto 36,00 18,00 
IFRS-InfoDienst 19% USt 6,84 3,42 
IFRS-InfoDienst brutto 42,84 21,42 
Rundungsbetrag 2,16 1,08 
Gesamtmitgliedsbeitrag bei 
Teilnahme am Lastschriftverfahren 

 
65,00 

 
32,50 

Zusatzkosten bei Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren 

 
10,00 

 
10,00 

Gesamtmitgliedsbeitrag bei 
Nichtteilnahme am 
Lastschriftverfahren 

 
 

75,00 

 
 

42,50 
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Höhe der Jahresmitgliedsbeiträge bis zum 31.12.2007 
 

Da die Zahlung einiger Mitgliedsbeiträge noch aussteht, wird zur Information der betroffenen 
Mitglieder die bis zum 31.12.2007 gültige Beitragsstaffel in diesem Merkblatt weiterhin 
aufgeführt. 
 

Art der Mitgliedschaft Jahresbeitrag in EUR Halb-Jahresbeitrag in EUR 
(bei Eintritt im 2. HJ) 

Einzelmitgliedschaft 70,00 35,00 

Firmenmitgliedschaft 200,00 100,00 

Student-Membership 20,00 10,00 
 

Hinweise zur den Beitragskategorien und Eintrittsterminen 
 

Wichtige Hinweise: 
• Die Studentenermäßigung kann nur beim Nachweis der Studenteneigenschaft gewährt 

werden. Erfolgt die Anmeldung als GCPAS-Mitglied ohne diesen Nachweis, wird 
rückwirkend ab Eintrittsdatum der volle Beitrag (Einzelmitgliedschaft) fällig. 

• Die Firmenmitgliedschaft ist mit Sondervorteilen verbunden, die nur Firmenmitgliedern 
gewährt werden können (50% der extern berechneten Preise für Stellenanzeigen, 
Bannerwerbung und Veranstaltungssponsoring). 

 

• Bei Eintritt im 2. Halbjahr eines Kalenderjahres (Online-Mitgliedsanträge ab 01. Juli eines 
Kalenderjahres) wird für das erste Jahr der Mitgliedschaft nur 50% des Jahresbeitrags 
berechnet.  

 

Fälligkeit der Jahresmitgliedsbeiträge 
 

Der Mitgliedsbeitrag wird zu Beginn eines jeden Kalenderjahres (Anfang Januar) automatisch 
ohne gesonderte Erinnerung oder Rechnungsstellung fällig. 
 

Bitte unterstützen Sie unsere Aktivitäten und den Expansionskurs unseres Verbandes, 
indem Sie Ihren Mitgliedsbeitrag automatisch zu Beginn des neuen Kalenderjahres 
überweisen. Wir empfehlen bis zur Einführung des Lastschriftverfahrens die Einrichtung 
eines Dauerauftrags. Mitglieder, die trotz der höheren Kosten auch in Zukunft nicht am 
Lastschriftverfahren teilnehmen werden, sollten in jedem Fall einen Dauerauftrag 
einrichten. 
 

Für Neumitglieder, die im Laufe eines Kalenderjahres in die German CPA Society e.V. 
eintreten, wird der Mitgliedsbeitrag innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum des Eintritts 
fällig.  
• Dieses Datum wird in dem per E-Mail an die Neumitglieder versendeten „Welcome-Letter“ 

festgelegt.  
• Der „Welcome-Letter“ enthält ausführliche Informationen zu den Regelungen im 

Zusammenhang mit dem Mitgliedsbeitrag. 
• Neue Mitglieder erhalten den IFRS-InfoDienst erst nach Eingang des ersten 

Gesamtmitgliedsbeitrags. 
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Denken Sie bitte daran, dass Zahlungserinnerungen für uns mit einem hohen  

Verwaltungs- und damit auch Kostenaufwand verbunden sind.  
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

 
Unser Ziel ist es, die Mitgliedsbeiträge ausschließlich für „produktive“ Aktivitäten zu 
verwenden.  
 

Bankverbindung zur Überweisung/Einzahlung der Mitgliedsbeiträge: 
 
Unsere Bankverbindung lautet: 
 
German CPA Society e.V. 
 
Landesbank Baden-Württemberg  
Konto-Nr.: 8853118, Bankleitzahl: 60050101 
 
IBAN: DE 61 6005 0101 000 885 3118 
BIC-Code / Swift : SOLADEST 
 

Keine gesonderte Rechnung über Mitgliedsbeiträge 
 

Wir agieren nach wie vor nach der Prämisse, die Verwaltungskosten so gering wie möglich zu 
halten, und versenden deshalb keine gesonderten Rechnungen über die Mitgliedsbeiträge. 
Die Mitgliedsbeiträge enthalten keine Umsatzsteuer. 

 
Die steuerliche Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe bzw. Werbungskosten ist dennoch 
gewährleistet:  
Drucken Sie einfach die Internetseite http://www.gcpas.org/n63533/i64179.html aus und fügen 
Sie diesen Ausdruck zusammen mit dem Überweisungsträger der Beitragszahlung Ihrer 
Steuererklärung bzw. Buchhaltung in der Kategorie „Beiträge zu Berufsverbänden“ bei.  
 

Wichtige wirtschaftliche und rechtliche Hinweise zum Mitgliedsbeitrag: 
 
• Wir halten den Mitgliedsbeitrag bewusst niedrig.  
• Der Mitgliedsbeitrag dient ausschließlich der Deckung von notwendigen Ausgaben für die 

Administration.  
• Zur Administration zählen neben der Mitgliederverwaltung und der Bank- und Kassenführung 

unter anderem auch die Website, die Organisation von Veranstaltungen und die Bewerbung 
von Veranstaltungen durch Hochglanzbroschüren. 

• Der Vorstand (Executice Committee) ist für die Finanzlage des Vereins verantwortlich.  
• Die German CPA Society ist ein eingetragener Verein mit satzungsmäßigen Vorgaben, denen 

sich der Vorstand bei der Führung des Vereins nicht entziehen kann. 
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• Die ordentliche Vereinsführung wird jährlich durch eine intensive Kassenprüfung 

kontrolliert. Der ordnungsmäßige Eingang der Mitgliedsbeiträge ist im Rahmen der 
Kassenprüfung naturgemäß ein Prüfungsschwerpunkt. 

• Auch die German CPA Society ist im Ergebnis wie ein Unternehmen zu führen.  
• Die Budgetvorgaben und die Ausgabenkalkulation für das jeweils kommende Kalenderjahr 

werden auf Basis des Mitgliederbestandes am Anfang dieses jeweiligen Kalenderjahres 
geplant (Stand 01.01.JJ).  

• Sollten Sie sich für eine Kündigung entscheiden, müssen Sie uns dies bis zum 30.09. des 
jeweiligen Kalenderjahres schriftlich kommunizieren. Hinsichtlich der Art der schrifttlichen 
Kommunikation sind wir seit Jahren pragmatisch und kulant: Eine Kündigung per E-Mail ist 
grundsätzlich ausreichend. Entscheidend ist die fristgerechte Kündigung. Mitglieder, die z.B. 
erst nach dem 30.09.2008 kündigen, sind noch bis zum 31.12.2009 Mitglieder der GCPAS – 
mit allen Rechten und Pflichten.  

• Angaben in verspäteten Kündigungen (z.B. zum „31.12.2008“ oder „mit sofortiger“ Wirkung) 
entfalten keine wirksamen rechtlichen Wirkungen. 

• Im Interesse des Vereins und insbesonder seiner Mitglieder wird der Vorstand alle 
notwendigen Schritte unternehmen, um ausstehende Mitgliedsbeiträge, auf die die German 
CPA Society e.V. bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung eines Mitglieds (vgl. § 
4 Abs. 2 der Satzung der GCPAS in der Fassung vom 19.06.2004, Download unter: 
http://www.gcpas.org/n69086/n.html) einen Rechtsanspruch hat, zu erheben. 

 

 
 
• Die zusätzlichen Aufwendungen, die zur gesonderten Erhebung der Mitgliedsbeiträge 

entstehen und die über eine einmalige individuelle Zahlungserinnerung per E-Mail an das 
Mitglied bzw. – im Ausnahmefall bei fehlerhafter E-Mail-Adresse des Mitglieds – über eine 
einmalige schriftliche individuelle Zahlungserinnerung per Post hinausgehen, werden dem 
Mitglied gesondert berechnet. 

 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitgliedschaft in der GCPAS und Ihr Verständnis 

und Ihre Kooperation hinsichtlich der Mitgliedsbeiträge.  
Wir freuen uns auf die fachlich- und netzwerkorientierte Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Executive Committee (Vorstand) und Council (Beirat) 
der German CPA Society e.V. 


